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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Faser-Wirrgelege, 
insbesondere auch in Form eines Flächenmaterials 
oder als Teil eines Flächenmaterials, ein Verfahren zu 
dessen Herstellung sowie verschiedentliche Verwen-
dungen des Faser-Wirrgeleges.

[0002] Die Erfindung zielt insbesondere auf Fa-
ser-Wirrgelege wie sie als biologisch abbaubares 
Material in der Medizintechnik, insbesondere als Im-
plantate oder Trägermaterialien für lebende Zellen 
(Tissue Engineering), eingesetzt werden können, 
aber auch auf Faser-Wirrgelege, wie sie in der Le-
bensmitteltechnologie in einer Vielzahl von Verwen-
dungen, insbesondere als Lebensmittel-Vorprodukt, 
zum Einsatz kommen können.

[0003] Es wird dazu ein neues, erfindungsgemäßes 
Faser-Wirrgelege vorgeschlagen, welches Fasern 
aus einem Gelatinematerial umfasst, welche eine Di-
cke von im Mittel 1 bis 500 μm aufweisen, wobei das 
Wirrgelege eine Vielzahl von Bereichen aufweist, an 
denen zwei oder mehr Fasern ohne Phasengrenze 
ineinander übergehen. Die Besonderheit der erfin-
dungsgemäßen Faser-Wirrgelege besteht insbeson-
dere darin, dass der Verbund der Fasern in dem Wirr-
gelege auf die Bereiche zurückzuführen ist, an denen 
zwei oder mehr Fasern eine Verbindungsstelle aus-
bilden, an der keine Phasengrenzen erkennbar sind 
und somit an den Verbindungsstellen durchgängig 
gleiche Materialverhältnisse beobachtbar sind.

[0004] Diese Bereiche sind also nicht durch ein Ver-
kleben oder Verschweißen von aneinander anliegen-
den Faseroberflächen gebildet, sondern die Beson-
derheit besteht darin, dass die Faseroberflächen un-
ter Ausbildung der Verbindungsstelle verschwinden.

[0005] Insbesondere für die Zwecke der medizini-
schen Anwendung, und dort insbesondere für die 
Zwecke des Tissue Engineering, empfehlen sich mitt-
lere Faserdicken im Bereich von 3 bis 200 μm, insbe-
sondere im Bereich von 5 bis 100 μm. Die bevorzug-
ten Faserdicken erlauben insbesondere ein einfa-
ches Besiedeln der Wirrgelege mit lebenden Zellen 
zur Bildung von Implantaten.

[0006] Die erfindungsgemäßen Wirrgelege lassen 
sich einfach mit der für die Zellbesiedlung erwünsch-
ten offenen Porenstrukturen herstellen und bieten 
eine sehr große spezifische Oberfläche hierfür an.

[0007] Gleichzeitig bilden die erfindungsgemäßen 
Wirrgelege makroskopisch betrachtet ein Trägerma-
terial, das einer homogenen Zellverteilung nach der 
Besiedlung förderlich ist. Besonders vorteilhaft ist für 
das nachfolgende Zellwachstum die interkonnektie-
rende Porenstruktur der erfindungsgemäßen Wirrge-
lege, die der von porösen Schwammstrukturen über-

legen ist.

[0008] Auch lassen sich die erfindungsgemäßen 
Wirrgelege mit einer ausreichenden Formstabilität er-
zielen, die auch im benetzten Zustand noch ausrei-
chend erhalten bleibt. Dies lässt sich insbesondere 
durch eine ausreichende Anzahl Einzelfasern mit 
großem Durchmesser gewährleisten.

[0009] Aufgrund der biologischen Verträglichkeit 
des Gelatinematerials ist auch die Resorption der 
Wirrgelegeträgerstruktur bei Implantaten gewährleis-
tet.

[0010] Das Gelatinematerial in den Fasern ist be-
sonders einfach biologisch abbaubar und zur Steue-
rung des Abbau-Verhaltens der Fasern des Wirrgele-
ges ist vorteilhafterweise vorgesehen, dass das Ge-
latinematerial der Fasern mindestens partiell vernetzt 
ist. Über den Grad der Vernetzung lässt sich das Ab-
bauverhalten steuern und auch die Festigkeit des 
Wirrgeleges in feuchtem bis vollständig benetztem 
oder gequollenem Zustand beeinflussen.

[0011] Bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rung der vorliegenden Erfindung liegt das Gelatine-
material der Fasern überwiegend amorph vor. Dies 
hat den Vorteil, dass ein Gelatinematerial der Fasern 
im amorphen Zustand einfach benetzbar ist. Dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn das Gelatinemate-
rial der Fasern zu 60 Gew.-% oder mehr in amor-
phem Zustand vorliegt.

[0012] Dies lässt sich auch als Anfangsbenetzbar-
keit gegenüber reinem Wasser ausdrücken, die 1 Mi-
nute oder weniger betragen sollte. Diese Zeitangabe 
bemisst sich nach der Zeit, die für die Absorption ei-
nes 50 μl großen Tropfens durch ein Wirrgelege mit 
der Flächendichte von 150 g/m2 benötigt wird. Die 
gute Anfangsbenetzbarkeit drückt sich beispielswei-
se dadurch aus, dass eine auf eine Wasseroberflä-
che aufgelegte Probe des Wirrgeleges quasi momen-
tan benetzt wird und unter Aufnahme von Wasser in 
das Wasser einsinkt.

[0013] Zur Kennzeichnung der Struktur des Wirrge-
leges, insbesondere dessen Hohlraumstruktur, lässt 
sich der Kapillarsaugeffekt heranziehen. Dieser sollte 
bei bevorzugten Wirrgelegen gegenüber reinem 
Wasser eine Steighöhe des Wassers innerhalb von 
120 Sekunden von 15 mm oder mehr erzeugen.

[0014] Bei einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist die maximale Wasserauf-
nahmefähigkeit des Wirrgeleges, die insbesondere 
durch ein Quellen des, für die Fasern verwendeten 
Gelatinematerials bedingt oder mit bedingt ist, min-
destens das Vierfache von dem Trockengewicht des 
Wirrgeleges beträgt, d. h. bevorzugt 4 g oder mehr, 
insbesondere 10 g oder mehr pro Gramm Wirrgele-
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ge.

[0015] Erfindungsgemäße Wirrgelege weisen be-
vorzugt eine Oberflächenenergie von 25 mN/m oder 
weniger auf, insbesondere 10 mN/m oder weniger. 
Dies erleichtert die Anfangsbenetzung des Wirrgele-
ges.

[0016] Von besonderer Bedeutung der erfindungs-
gemäßen Wirrgelege ist die Reißfestigkeit, die vor-
zugsweise bei einem spezifischen Flächengewicht 
des Wirrgeleges im Bereich von 140 bis 180 g/m2 im 
trockenen Zustand 0,15 N/mm2 oder mehr beträgt, 
wobei des Weiteren bevorzugt eine Reißdehnung im 
hydratisierten Zustand (Zustand der maximalen Was-
seraufnahme durch Quellung) des Wirrgeleges 
150%, insbesondere 200% oder mehr beträgt.

[0017] Solche Wirrgelege lassen sich insbesondere 
auch bei medizinischen Anwendungen im trockenen 
Zustand hervorragend handhaben und bieten auch 
eine ausreichende Festigkeit im hydratisierten, d. h. 
gequollenen, Zustand, sodass sie sich bei der Ver-
wendung als Implantat-Trägermaterialien sehr ein-
fach an die Gegebenheiten des Körpers an die Imp-
lantatstelle anpassen lassen. Insbesondere wird da-
mit auch eine zufriedenstellende Nähfestigkeit zur Fi-
xierung der Implantate erzielt.

[0018] Bevorzugte Wirrgelege der vorliegenden Er-
findung weisen eine offene Porenstruktur auf mit ei-
ner Luftdurchlässigkeit des Wirrgeleges von 0,5 l/min 
cm2 oder mehr, wobei die Bestimmung dieses Para-
meters gemäß DIN 9237 erfolgt.

[0019] Besonders bevorzugt sind Wirrgelege, bei 
denen das Gelatinematerial der Fasern in partiell ver-
netzter Gelform vorliegt, was bedeutet, dass selbst 
im gequollenen Zustand aufgrund der Vernetzung 
auch bei Körpertemperatur eines Patienten eine aus-
reichende Stabilität des Wirrgeleges vorhanden ist, 
um es zu handhaben, ohne dass das Wirrgelege da-
bei reißt oder anderweitig beschädigt wird.

[0020] Dabei sind insbesondere von Bedeutung sol-
che Wirrgelege, die in hydratisiertem Zustand eine 
geschlossen-porige fasrige Gelstruktur bilden. Dies 
bedeutet, dass die Wirrgelege, die im trockenem Zu-
stand durchaus eine offene Porenstruktur aufweisen 
können und sollen, aufgrund der starken Wasserauf-
nahme der Gelatine-Anteile und der daraus folgen-
den Quellung die Offenporigkeit verlieren und dann 
eine geschlossen-porige fasrige Gelstruktur bilden. 
Dies ist dann von besonderer Bedeutung, wenn die 
mit einem Implantat abzudeckenden Gewebeberei-
che stark bluten und das Implantat gleichzeitig zur 
Abdeckung von offenen Wunden oder zur Stillung 
von Blutungen mit verwendet werden soll.

[0021] Das Wirrgelege der vorliegenden Erfindung 

weist insbesondere Fasern aus Gelatinematerial auf, 
die mit einem Rotor-Spinnverfahren hergestellt sind 
und mindestens ein Teil der Fasern eine verdrillte 
Struktur aufweist.

[0022] Bevorzugte Gelatinematerialien als Aus-
gangsmaterial für die Herstellung von Fasern für das 
erfindungsgemäße Wirrgelege weisen eine Gelstär-
ke von 200 Bloom oder mehr auf.

[0023] Weitere bevorzugte Ausführungsformen der 
vorliegenden Erfindung betreffen Wirrgelege der vor-
stehend beschriebenen Art, bei denen das Wirrgele-
ge mindestens einen weiteren Typ Fasern umfasst, 
welche aus einem von dem Gelatinematerial ver-
schiedenen weiteren Material gebildet sind.

[0024] Solche weiteren Materialien, aus denen der 
weitere Typ Fasern gebildet sein kann, sind insbe-
sondere Chitosan, Karrageenan, Alginat, Pektin, 
Stärke und Stärkederivate, regenerierte Cellulose, 
oxidierte Cellulose und Cellulose-Derivate, wie z. B. 
CMC, HPMC, HEC und MC. Des Weiteren sind ge-
eignet synthetische bioverträgliche Polymere, wie z. 
B. Polymilchsäure und Polylactat-Copolymere, Poly-
weinsäure, Polycaprolactone, Polyhydroxybuttersau-
re und Polyethylenterephthalat. Darüber hinaus eig-
nen sich Gelatine-Derivate, wie z. B. Gelatinetereph-
thalat, -carbamylat, -succinat, -dodecylsuccinat, 
-acrylat (vgl. z. B. EP 0 633 902), sowie Gelatine-Co-
polymere, wie z. B. Gelatine-Polylactidkonjugat (vgl. 
DE 102 06 517).

[0025] Die Erfindung betrifft des Weiteren ein Flä-
chenmaterial, umfassend ein erfindungsgemäßes 
Wirrgelege, wie es im Vorstehenden bereits im Ein-
zelnen erläutert wurde. Solche Flächenmaterialien 
können eine oder mehrere Lagen des erfindungsge-
mäßen Wirrgeleges umfassen.

[0026] Die erfindungsgemäßen Flächenmaterialien 
umfassen für bestimmte Anwendungszwecke eine 
sich parallel zu dem Faser-Wirrgelege erstreckende 
Membran.

[0027] Die Membran kann dabei als Trägerschicht 
für das Wirrgelege dienen, sodass insbesondere 
sehr geringe Flächengewichte bei dem Wirrgelege 
realisiert werden können.

[0028] Alternativ oder ergänzend kann die Memb-
ran eine die Proliferation von Zellen hemmende 
Sperrschicht bilden, sodass insbesondere bei der 
Verwendung als Trägermaterial bei Tissue Enginee-
ring-Applikationen ein ungestörtes Wachstum der er-
wünschten oder in das Implantat eingebrachten Zel-
len möglich ist. In diesem Zusammenhang ist es auch 
vorteilhaft, wenn die Membran für Zellnährstoffe 
durchlässig ist.
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[0029] Die Erfindung betrifft dann weiterhin ein Flä-
chenmaterial der vorstehend beschriebenen Art, wo-
bei das Faser-Wirrgelege mit lebenden Zellen, insbe-
sondere Chondrozyten oder Fibroblasten besiedelt 
ist.

[0030] Bei diesen Applikationen werden insbeson-
dere Faserndurchmesser von im Mittel 3 μm oder 
mehr verwendet, sodass sich die Zellbesiedlung ein-
fach gestalten lässt. Bevorzugt sind hierbei Poren-
größen von im Mittel ca. 100 μm bis ca. 200 μm.

[0031] Die Erfindung betrifft des Weiteren die Ver-
wendung des vorstehend beschriebenen Wirrgele-
ges sowie des ebenfalls vorstehend beschriebenen 
Flächenmaterials als Zellbesiedlungsmaterial.

[0032] Die Erfindung betrifft weiterhin die Verwen-
dung des vorstehend beschriebenen Wirrgeleges so-
wie des vorstehend beschriebenen Flächenmaterials 
als medizinische Wundabdeckung.

[0033] Die Erfindung betrifft weiterhin die Verwen-
dung des zuvor beschriebenen Wirrgeleges bzw. des 
zuvor beschriebenen Flächenmaterials als medizini-
sches Implantat.

[0034] Die Erfindung betrifft des Weiteren die Ver-
wendung des zuvor beschriebenen Wirrgeleges als 
Lebensmittel.

[0035] Die erfindungsgemäßen Wirrgelege bzw. die 
erfindungsgemäßen Flächenmaterialien können 
auch bei der Herstellung von Depot-Arzneimitteln 
Verwendung finden. Hierbei kann vorgesehen sein, 
dass das Gelatinematerial der Fasern einen pharma-
zeutischen Wirkstoff umfasst.

[0036] Optional ergänzend oder alternativ kann das 
erfindungsgemäße Wirrgelege bzw. das erfindungs-
gemäße Flächenmaterial als Träger für einen phar-
mazeutischen Wirkstoff dienen.

[0037] Ein bevorzugter pharmazeutischer Wirkstoff, 
insbesondere bei der Verwendung als Material zur 
Wundabdeckung ist der Wirkstoff Thrombin.

[0038] Ergänzend oder alternativ kann der pharma-
zeutische Wirkstoff Zellwachstumsfaktoren, insbe-
sondere ein Peptid-Pharmazeutikum, insbesondere 
Wachstumsmodulatoren, wie z. B. BMP-2, -6, -7, 
TGF-β, IGF, PDGF, FGF, umfassen.

[0039] Die Erfindung betrifft des Weiteren ein Ver-
fahren zur Herstellung von Faser-Wirrgelegen der 
vorstehend beschriebenen Art, wobei das Verfahren 
die Schritte umfasst: 

(a) Bereitstellen einer ein Gelatinematerial umfas-
senden wässrigen Spinnlösung;
(b) Erwärmen der Spinnlösung auf eine Spinntem-

peratur; und
(c) Verarbeiten der erwärmten Spinnlösung in ei-
ner Spinnvorrichtung mit einem Spinnrotor;
(d) und optional eine Nachbehandlung des erhal-
tenen Wirrgeleges durch Zugabe von eigen-
schaftsverändernden Zusätzen in flüssigem oder 
gasförmigem Aggregatzustand.

[0040] Das erfindungsgemäße Verfahren arbeitet 
als Rotationsspinnverfahren, bei dem die von dem 
Spinnrotor erzeugten Fasern oder Filamente auf ei-
ner geeigneten Ablegevorrichtung als Wirrgelege 
aufgefangen werden.

[0041] Als Ablegevorrichtung eignet sich beispiels-
weise eine Zylinderwand, die konzentrisch zum 
Spinnrotor angeordnet ist und die eventuell ebenfalls 
zur Rotation antreibbar ist. Eine weitere Möglichkeit 
besteht in der horizontalen Ablage der Filamente auf 
einer Unterlage, z. B. einem Lochblech, das unter-
halb des Spinnrotors angeordnet ist.

[0042] Über den Abstand zwischen den Austrittsöff-
nungen des Spinnrotors und der Ablegevorrichtung 
kann die Flugzeit der Fasern bzw. Filamente vorge-
geben werden, die so ausgewählt wird, dass eine 
ausreichende Verfestigung der in Faserform ausge-
tragenen Spinnlösung zu ermöglichen, sodass die 
Faserform beim Auftreffen auf die Ablegevorrichtung 
erhalten bleibt.

[0043] Dies wird zum einen durch das Abkühlen der 
Faser- bzw. Filamentmaterialien während der Flug-
zeit unterstützt, zum anderen durch die Gelbildung 
der Gelatine und des Weiteren durch ein Verdampfen 
von Wasser, bzw. der Lösungsmittel.

[0044] Die von dem Spinnrotor erzeugten Fasern 
bzw. Filamente lassen sich einfach in einem Zustand 
auffangen, indem sich in einer Vielzahl von Berei-
chen des Wirrgeleges Verbindungsstellen zwischen 
zwei oder mehreren Fasern bilden, an denen diese 
ohne Phasengrenze in einander übergehen.

[0045] In dem optionalen Nachbehandlungsschritt 
(d) lässt sich das erfindungsgemäße Wirrgelege in ei-
ner Vielzahl von Eigenschaften an spezifische Appli-
kationen anpassen.

[0046] Durch Vernetzung des Gelatinematerials 
können die mechanischen und insbesondere chemi-
schen Eigenschaften modifiziert werden. Beispiels-
weise lassen sich über den Vernetzungsgrad des Ge-
latinematerials die Resorptionseigenschaften für me-
dizinische Anwendungszwecke vorgeben.

[0047] Das regelmäßig hochflexible Wirrgelege der 
vorliegenden Erfindung lässt sich in Nachbehand-
lungsschritten versteifen, beispielsweise um die 
Formstabilität zu verbessern und das Einbringen in 
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einen Zielbereich zu erleichtern.

[0048] Die erfindungsgemäßen Wirrgelege lassen 
sich in Nachbehandlungsschritten mit flüssigen Medi-
en tränken und/oder beschichten. Dafür kommen ins-
besondere andere biologisch abbaubare Polymer-
materialien oder auch wachsartige Materialien in Fra-
ge.

[0049] Mittels des vorstehend beschriebenen erfin-
dungsgemäßen Verfahrens lassen sich insbesonde-
re auf einfache Weise die Faser-Wirrgelege der vor-
liegenden Erfindung erzeugen, bei denen eine Faser-
dicke im Mittel von 1 bis 500 μm erzeugt wird, und 
wobei des Weiteren die für die Erfindung charakteris-
tischen Bereiche gebildet werden, an denen zwei 
oder mehr Fasern ohne Phasengrenze miteinander 
verbunden oder quasi verschmolzen sind. Bevorzugt 
wird bei dem erfindungsgemäßen Verfahren eine 
Spinnlösung verwendet, bei der der Anteil an Gelati-
ne im Bereich von ca. 10 bis ca. 40 Gew.-% beträgt.

[0050] Die Gelfestigkeit der Gelatine beträgt dabei 
bevorzugt ca. 120 bis ca. 300 Bloom.

[0051] Die Spinnlösung wird vorzugsweise auf eine 
Spinntemperatur im Bereich von ca. 40°C oder mehr, 
insbesondere im Bereich von ca. 60 bis ca. 97°C er-
wärmt. Diese Temperaturen erlauben insbesondere 
ein einfaches Bilden der charakteristischen Bereiche 
der Faser-Wirrgelege, an denen zwei oder mehr Fa-
sern ohne Phasengrenzen miteinander verbunden 
sind bzw. ineinander übergehen.

[0052] Bevorzugt wird die Spinnlösung vor der Ver-
arbeitung in Schritt (c) entgast, sodass lange Fasern 
mit einer sehr homogenen Faserdicke in dem Wirrge-
lege erhalten wird.

[0053] Das Entgasen wird vorzugsweise mittels Ul-
traschall durchgeführt.

[0054] Zur Erzeugung von partiell vernetzten Gelati-
nematerialien in den Fasern wird der Spinnlösung be-
vorzugt bereits ein Vernetzungsmittel zugefügt. Eine 
Vernetzung lässt sich allerdings auch und zusätzlich 
bei den bereits versponnenen Fasern durch in Kon-
takt bringen mit einem Vernetzungsmittel, sei es gas-
förmig oder in Lösung, bewirken.

[0055] Eine besonders zuverlässige Durchführung 
des erfindungsgemäßen Verfahrens wird dann mög-
lich, wenn der Rotor auf eine Temperatur von ca. 100 
bis ca. 140°C erwärmt wird. Diese Temperatur ist be-
sonders geeignet um die Gelatinematerialien umfas-
senden wässrigen Spinnlösungen im Rotationsspinn-
verfahren zu verarbeiten.

[0056] Am bereits fertig vorliegenden Wirrgelege 
wird vorzugsweise eine weitere Vernetzung vorge-

nommen, die dann den endgültigen Vernetzungsgrad 
des Gelatinematerials in den Wirrgelege bestimmt 
und damit dessen biologische Abbaurate.

[0057] Für die Vernetzung stehen verschiedene 
Verfahren zur Verfügung, wobei enzymatische Ver-
fahren, die Verwendung von Komplexbildnern oder 
chemische Verfahren bevorzugt sind.

[0058] Bei der chemischen Vernetzung wird die Ver-
netzung mittels einem oder mehreren Reaktanden 
durchgeführt, insbesondere mit Aldehyden, ausge-
wählt aus Formaldehyd und Dialdehyden, Isocyana-
ten, Diisocyanaten, Carbodiimiden, Alkyldihalogeni-
den, und hydrophilen Di- und Trioxiranen wie z. B. 1,4 
Butandioldiglycidether und Glycerin-triglycidether.

[0059] Insbesondere bei der medizinischen Anwen-
dung empfiehlt es sich, nach dem Vernetzen über-
schüssiges Vernetzungsmittel aus dem Wirrgelege 
bzw. dem Flächenmaterial zu entfernen.

[0060] Wie zuvor beschrieben ist es bevorzugt, der 
Spinnlösung bereits ein Vernetzungsmittel zuzuge-
ben, und dann an dem fertigen Wirrgelege, sozusa-
gen in einer zweiten Stufe, eine weitere Vernetzung 
bis zum gewünschten Vernetzungsgrad durchzufüh-
ren.

[0061] Die Wirrgelege der vorliegenden Erfindung 
können insbesondere als extrem flexible Flächenma-
terialien hergestellt werden, sind dabei elastisch und 
sehr gut modellierbar. Darüber hinaus können die 
Wirrgelege als völlig offene Strukturen betrachtet 
werden gegenüber Schwammstrukturen, die eben-
falls schon als Trägermaterial beim Tissue Enginee-
ring verwendet worden sind und ebenfalls porös sind, 
jedoch Zellwände aufweisen.

[0062] Es lassen sich dabei sehr kleine Filamentdi-
cken, insbesondere mit dem erfindungsgemäß vor-
geschlagenen Spinnrotor-Spinnverfahren herstellen, 
wobei die Gelatine während des gesamten Spinnvor-
ganges nur sehr kurzzeitig höheren Temperaturen 
ausgesetzt werden muss, d. h. die Temperaturbelas-
tung des Gelatinematerials kann zeitlich sehr stark 
beschränkt werden und führt zu Fasern aus Gelatine-
material, welches im Wesentlichen in seinem Mole-
kulargewichtspektrum dem Ausgangsgelatinemateri-
al entspricht.

[0063] Erfindungsgemäße Wirrgelege können eine 
im Wesentlichen einheitliche mittlere Faserdicke auf-
weisen.

[0064] Alternativ können im Rahmen der vorliegen-
den Erfindung Wirrgelege einen Anteil an Fasern auf-
weisen, deren mittlere Faserdicke sie von den ande-
ren Fasern unterscheidet. Insbesondere können sie 
eine größere mittlere Faserdicke aufweisen. Durch 
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die Verwendung von zwei oder mehr Faserfraktionen 
im Wirrgelege, die sich durch ihre mittlere Faserdicke 
unterscheiden, können gezielt dessen mechanische 
Festigkeitswerte beeinflusst werden.

[0065] Wiederum alternativ oder ergänzend können 
zwei oder mehr Lagen an Wirrgelegen zu einem Flä-
chenmaterial kombiniert werden, wobei die einzelnen 
Lagen Fasern unterschiedlicher mittlerer Faserdicke 
aufweisen können. Selbstverständlich sind auch bei 
diesen Flächenmaterialien die Verwendung von Wirr-
gelege-Lagen mit Fasern von im Wesentlichen ein-
heitlicher mittlerer Faserdicke neben Wirrgelege-La-
gen mit mehreren Faserfraktionen unterschiedlicher 
mittlerer Faserdicke möglich.

[0066] Wirrgelege mit Faserfraktionen unterschied-
licher mittlerer Faserdicke, z. B. ca. 7 μm neben ca. 
25 μm, lassen sich mit dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren dadurch realisieren, dass man einen Spinnro-
tor verwendet, in dem Spinndüsen mit unterschied-
lich großen Düsenöffnungen beim Spinnvorgang vor-
gesehen sind.

[0067] Bei einer Verwendung des erfindungsgemä-
ßen Wirrgeleges als Trägermaterial für lebende Zel-
len, weist das Wirrgelege einen großen Vorteil ge-
genüber Schwammstrukturen oder Gewebestruktu-
ren dadurch auf, dass sehr unterschiedliche Hohlräu-
me für das Einlagern der Zellen angeboten werden, 
sodass die Zellen die für sie idealen Einlagerungs-
stellen finden können. Dies gilt bereits bei Wirrgele-
gen, die eine einheitliche mittlere Faserdicke aufwei-
sen.

[0068] Diese und weitere Vorteile der vorliegenden 
Erfindung werden im Folgenden anhand der Zeich-
nung sowie von Beispielen noch näher erläutert.

[0069] Es zeigen im Einzelnen:

[0070] Fig. 1: eine schematische Darstellung einer 
Vorrichtung zur Durchführung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens;

[0071] Fig. 2a bis c: mikroskopische Aufnahmen ei-
nes erfindungsgemäßen Wirrgeleges in unterschied-
licher Vergrößerung;

[0072] Fig. 3: ein Steighöhen/Zeit-Diagramm für 
verschiedene Materialien;

[0073] Fig. 4a bis c: eine schematische Darstellung 
einer Vorrichtung zur Ermittlung der in Fig. 3 darge-
stellten Steighöhen; und

[0074] Fig. 5a und b: Zug/Dehnungsergebnisse von 
erfindungsgemäßen und herkömmlichen Zellträger-
materialien.

Beispiel 1:

Herstellung eines Faser-Wirrgeleges

[0075] Es wird eine 20%ige wässrige Lösung einer 
Schweineschwartengelatine (300 Bloom) durch Mi-
schen von 20 g Gelatine und 80 ml destilliertem Was-
ser bei Raumtemperatur hergestellt. Nach einem 
Quellen der Gelatine während ca. 60 Minuten wird 
die Lösung für eine Stunde auf 60°C erhitzt und da-
nach mit Ultraschall entgast.

[0076] Diese Lösung wird dann mit einer Spinnvor-
richtung 10 verarbeitet wie sie schematisch in Fig. 1
gezeigt ist. Ebenso geeignet sind Spinnvorrichtungen 
wie sie in der DE 10 2005 048 939 A1 beschrieben 
sind, auf die vollinhaltlich Bezug genommen wird.

[0077] Die Spinnvorrichtung 10 umfasst einen 
Spinnrotor 12, der von einem Antriebsaggregat 14
um eine vertikale Drehachse 16 in Rotation versetzt 
werden kann.

[0078] Der Spinnrotor 12 weist einen Behälter 18
zur Aufnahme der wässrigen Gelatinespinnlösung 
auf, die während des Spinnvorgangs kontinuierlich 
über einen Trichter 20 von einem Zulaufkanal 22 aus 
befüllt werden kann.

[0079] Der Behälter 18 weist an seinem äußeren 
Umfang eine Mehrzahl an Öffnungen 24 auf, über die 
durch Zentrifugalkraft die Spinnlösung in Filament-
form ausgetragen wird.

[0080] In einem vorgegebenen Abstand a zu den 
Öffnungen 24 ist eine Ablegevorrichtung 26 in Form 
einer Zylinderwandung vorgesehen, die die zu Fila-
menten bzw. Fasern geformte Spinnlösung auffängt. 
Aufgrund der über den Abstand a vorgegebenen 
Flugzeit bei einer bestimmten Rotationsgeschwindig-
keit des Spinnrotors 12 wird die die Filamente bzw. 
Fasern bildende Spinnlösung soweit verfestigt, dass 
die Filamentform beim Auftreffen auf die Ablegevor-
richtung 26 im Wesentlichen erhalten bleibt, anderer-
seits sich noch die Bereiche ausbilden können, in de-
nen zwei oder mehrere Fasern bzw. Filamente quasi 
miteinander verschmelzen und Verbindungsstellen 
schaffen, bei denen die Phasengrenzen der aneinan-
derliegenden Faserabschnitte aufgehoben sind (vgl. 
insbesondere Fig. 2b).

[0081] Der Spinnrotor 12 mitsamt dem Antriebsag-
gregat 14 und der Ablegevorrichtung 26 sind in einem 
Gehäuse 28 angeordnet, welches einen Spinnraum 
von der Umgebung abgrenzt.

[0082] Im vorliegenden Beispiel wird der Spinnrotor 
12 bei einer Rotationsdrehzahl von 2.000 bis 3.000 
U/min betrieben. Der Rotor 12 wird auf eine Tempe-
ratur von 130°C erhitzt. Die Gelatinelösung wird auf 
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95°C aufgeheizt und dem Rotor 12 zugeführt, sodass 
eine kontinuierliche Filamenterzeugung durchgeführt 
werden kann. Mittels einer Absaugung werden die Fi-
lamente als Vlies auf der Ablegevorrichtung 26 abge-
legt. Der Abstand a beträgt ca. 20 cm und definiert 
damit eine Flugzeit von ca. 0,01 m sec.

[0083] Über die Größe der Öffnungen 24 des Behäl-
ters 18 des Spinnrotors 12, der Rotationsgeschwin-
digkeit des Spinnrotors 12 sowie der Konzentration 
an Gelatine in der Spinnlösung lässt sich der mittlere 
Durchmesser der erhaltenen Filamente bzw. Fasern 
beeinflussen. Im vorliegenden Beispiel beträgt der 
Durchmesser der Öffnungen 24 ca. 0,9 mm.

[0084] Bei dem vorgenannten Beispiel werden Fila-
mente mit einer Filamentdicke im Bereich von 2,5 bis 
14 μm (mittlere Faserdicke 7,5 μm ± 2,6 μm) erhalten. 
Ein beispielhaftes in dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren erhältliches Wirrgelege ist in unterschiedlicher 
Vergrößerung in den Fig. 2a bis c dargestellt.

[0085] Das relativ lockere Wirrgelege wie in Fig. 2a
gezeigt kann selbstverständlich mit höherer Fila-
ment- oder Faserdichte erhalten werden, jedoch kön-
nen auch Wirrgelege mit der Dichte wie in Fig. 2a ge-
zeigt mehrfach aufeinander gelegt zu einem selbst-
tragendem Flächengebilde in Form eines Vlieses 
verbunden werden, oder aber auf Trägermaterialien 
wie z. B. Membranen oder Folien aufgelegt werden.

[0086] Fig. 2b zeigt in einer Rasterelektronenmikro-
skopaufnahme die mit dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren erhältlichen und die erfindungsgemäßen Wirr-
gelege 30 mit einer Vielzahl an Fasern 32 aus einem 
Gelatinematerial und insbesondere den die Erfin-
dung auszeichnenden Bereichen 34, in denen zwei 
oder mehr Fasern 32 miteinander ohne Phasengren-
ze verbunden sind.

[0087] In Fig. 2c ist in einer lichtmikroskopischen 
Aufnahme in polarisiertem Licht der Effekt der Verdril-
lung der einzelnen Filamente 36 sichtbar gemacht, 
wobei die Verdrillungsabschnitte durch Hell-Dun-
kel-Bereiche 38 visualisiert sind.

Beispiel 2:

Herstellung eines Zellträgermaterials

[0088] Aus dem in Beispiel 1 gewonnen Wirrgelege 
werden vorgegebene Flächenstücke ausgestanzt 
und lagenweise aufeinandergelegt bis ein Vlies mit 
einem gewünschten Flächengewicht, beispielsweise 
im Bereich von ca. 20 bis ca. 500 g/m2 erzielt wird.

[0089] Im vorliegenden Beispiel wird ein mehrlagi-
ges Vlies gebildet mit einem Flächengewicht von 150 
g/m2 hergestellt und anschließend mit Hilfe von gas-
förmigen Formaldehyd partiell vernetzt. Die Vernet-

zungsbedingungen im Einzelnen waren die Folgen-
den:  
Das Wirrgelege wird in einer Gasatmosphäre über ei-
ner 10 Gew.-%igen Formaldehyd-Lösung für ca. 17 h 
inkubiert. Danach wird das Wirrgelege 48 h bei ca. 
50°C und 70% relativer Feuchte in einem Klima-
schrank getempert. Hierbei wird die Vernetzungsre-
aktion vervollständigt und der überschüssige Anteil 
an nicht verbrauchtem Formaldehyd (Vernetzer) ent-
fernt.

[0090] Aus solchermaßen hergestellten Vliesen 
wurden Proben ausgestanzt und in ihren Wasserauf-
nahmeeigenschaften sowie mechanischen Eigen-
schaften mit herkömmlichen Zellträgermaterialien in 
Form von porösen Gelatineschwämmen sowie einem 
Material aus oxidierter Zellulose verglichen.

[0091] Die Probenbreite betrug jeweils 1 cm.

[0092] Fig. 3 zeigt die Steighöhe von reinem Was-
ser über die Zeit aufgetragen für diese drei Materia-
lien, wobei die mit dem Buchstaben A bezeichnete 
Kurve dem erfindungsgemäßen Vlies als mehrlagi-
ges Wirrgelege entspricht, die Kurve B einem her-
kömmlichen Gelatineschwamm und die Kurve C dem 
herkömmlichen, kommerziell erhältlichen Zellulose-
material.

[0093] Aus dem Vergleich der Wasseraufnahme 
über die Zeiteinheit wird deutlich, dass Gelatinemate-
rialien den Zellulosematerialien wie in dem der Probe 
C verwendet, deutlich überlegen sind.

[0094] Die Probe des Vlieses aus dem erfindungs-
gemäßen Wirrgelege gemäß Kurve A ist dann dem 
Gelatinematerial in Schwammform (Kurve B), wie 
dies aus der Fig. 3 ersichtlich ist, nochmals in der 
Wasseraufnahmefähigkeit pro Zeiteinheit deutlich 
überlegen.

[0095] Der praktische Vorteil dieser deutlich erhöh-
ten Wasseraufnahmegeschwindigkeit liegt darin, 
dass Flüssigkeiten, wie z. B. Blut schneller und stär-
ker aufgesaugt werden und im Falle von zu versor-
genden Wunden zu einer verbesserten Blutstillung 
führen.

[0096] In der Fig. 4a bis c ist das Prinzip der Mes-
sung für die Steighöhe pro Zeiteinheit schematisch 
dargestellt. Die vorbereitete Probe 40 wird über einen 
Halter 42 frei nach unten hängend eingespannt, und 
über einem Becken 44 mit temperiertem Wasser 
(25°C) platziert. Zu Beginn der Messung wird der Be-
hälter mit dem Wasser soweit nach oben gefahren, 
dass die Probe 2 mm tief in den Wasservorrat ein-
taucht. Danach wird zeitabhängig die über Kapillar-
kräfte erzeugte Steighöhe registriert und dann in dem 
Diagramm gemäß Fig. 3 eingetragen. Ein auf der 
Probe 40 aufgetragener Maßstab 46 erleichtert das 
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Ablesen der Steighöhe.

[0097] An den zuvor beschriebenen Proben mit ei-
ner Breite von 15 mm und einer Dicke von ca. 1 mm 
wurden auch Zug/Dehnungsmessungen durchge-
führt und zwar im trockenen Zustand (Fig. 5a). Vergli-
chen wurden hierbei nur die beiden Gelatine basie-
renden Proben, d. h. einmal das erfindungsgemäß 
hergestellte Vlies und zum anderen die herkömmli-
che Schwammprobe mit den gleichen Abmessun-
gen.

[0098] Aus der Fig. 5a ist ersichtlich, dass das Ge-
latinevlies gemäß der vorliegenden Erfindung gegen-
über dem Gelatineschwamm im trockenen Zustand 
(Wassergehalt ca. 10 Gew.-%) eine weitaus höhere 
spezifische Zugfestigkeit aufweist und darüber hin-
aus auch schon im trockenen Zustand eine erheblich 
größere Dehnung zulässt. Während die Zug/Deh-
nungskurve für die Gelatineschwammprobe (Kurve 
B) bereits nach einer Dehnung von ca. 7 bis 8% ab-
bricht, d. h. die Probe reißt, lässt sich die erfindungs-
gemäße Vliesprobe um ca. 17% dehnen, bevor ein 
Reißen der Probe beobachtet wird. Dabei wird außer-
dem noch eine deutlich höhere Zugfestigkeit gegen-
über der Schwammprobe festgestellt.

[0099] Noch viel größere und bedeutsamere Unter-
schiede erhält man im vollhydratisierten Zustand der 
Proben (Fig. 5b), d. h. in einem Zustand, in dem das 
vernetzte Gelatinematerial des Schwammes bzw. 
des erfindungsgemäßen Vlieses vollständig gequol-
len ist. Der Wassergehalt beträgt hier mehr als 100 
Gew.-% bezogen auf das Gelatinematerial.

[0100] Für den Vergleich wurde ein Standard-
schwamm in den Maßen 80 × 50 × 10 mm sowie das 
erfindungsgemäße Vlies in den Maßen 80 × 50 × 1 
mm verwendet. Der Schwamm weist ein Trockenflä-
chengewicht von 120 g/m2 auf, das Vlies eines von 
180 g/m2.

[0101] Hier wird bei der Schwammprobe nach einer 
Dehnung von knapp 75% ein Reißen der Probe beo-
bachtet (Kurve B), während sich die erfindungsgemä-
ße Vliesprobe auf 400% dehnen lässt (Kurve A), be-
vor diese endgültig reißt. Auch im hydratisierten Zu-
stand erreicht das Vlies (mit 2,6 N Zugkraft) eine hö-
here Festigkeit als der Schwamm.

[0102] Dies ist von ganz besonderer Bedeutung bei 
der Verwendung der Vliesmaterialien als Träger für 
Zellimplantate, da dies dem behandelnden Arzt die 
Möglichkeit lässt, das Zellimplantat nahezu beliebig 
zu verformen, zu dehnen und an die Gegebenheiten 
der zur versorgenden Wunde des Patienten anzu-
passen.

Beispiel 3:

Herstellung von zuckerfreier Zuckerwatte

[0103] Analog zu Beispiel 1 wird eine 20 Gew.-%ige 
wässrige Spinnlösung mit folgender Zusammenset-
zung hergestellt: 
15 g Gelatine Typ A, 260 Bloom, Speisequalität
15 g Gelatinehydrolysat Typ A, mittleres Molekular-
gewicht 3 kD
70 g Wasser

[0104] Farbstoffe (z. B. Himbeere) und Aromen (z. 
B. Vanille-Cola) können nach Herstellerangaben zu-
dosiert werden.

[0105] Die Spinnlösung wird auf 70 °C erwärmt und 
im Spinnrotor versponnen.

[0106] Das aufgefangene Produkt hat die Konsis-
tenz und Sensorik von Zuckerwatte.
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Patentansprüche

1.  Faser-Wirrgelege, umfassend Fasern aus ei-
nem Gelatinematerial, wobei die Dicke der Fasern im 
Mittel 1 bis 500 μm beträgt und wobei das Wirrgelege 
eine Vielzahl von Bereichen aufweist, an denen zwei 
oder mehr Fasern ohne Phasengrenze ineinander 
übergehen.

2.  Wirrgelege nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Faserdicke im Mittel 3 bis 200 μm, 
insbesondere 5 bis 100 μm beträgt.

3.  Wirrgelege nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Gelatinematerial der Fa-
sern mindestens partiell vernetzt ist.

4.  Wirrgelege nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Gelatinematerial 
der Fasern überwiegend amorph vorliegt.

5.  Wirrgelege nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gelatinematerial der Fasern zu 60 
Gew.-% oder mehr amorph vorliegt.

6.  Wirrgelege nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass dessen Anfangsbe-
netzbarkeit gegenüber reinem Wasser 1 min oder 
weniger beträgt.

7.  Wirrgelege nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Kapil-
larsaugeffekt des Wirrgeleges gegenüber reinem 
Wasser innerhalb von 120 sec eine Steighöhe von 15 
mm oder mehr erzeugt.

8.  Wirrgelege nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Was-
seraufnahmefähigkeit des Wirrgeleges 4 g pro 
Gramm trockenes Wirrgelege oder mehr.

9.  Wirrgelege nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wasseraufnahmefähigkeit des 
Wirrgeleges das Zehnfache oder mehr von dessen 
Trockengewicht beträgt.

10.  Wirrgelege nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ober-
flächenenergie 25 mN/m oder weniger, insbesondere 
10 mN/m oder weniger beträgt.

11.  Wirrgelege nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Reiß-
festigkeit bei einem spezifischen Flächengewicht des 
Wirrgeleges von 140 bis 180 g pro m2 im trockenen 
Zustand 0,15 N/mm2 oder mehr und die Reißdeh-
nung des hydratisierten Wirrgeleges 150%, insbe-
sondere 200% oder mehr beträgt.

12.  Wirrgelege nach einem der voranstehenden 

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Wirr-
gelege eine offene Porenstruktur mit einer Luftdurch-
lässigkeit von 0,5 l/min cm2 oder mehr aufweist.

13.  Wirrgelege nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gela-
tinematerial der Fasern partiell in vernetzter Gelform 
vorliegt.

14.  Wirrgelege nach einem der Ansprüche 1 bis 
13, dadurch gekennzeichnet, dass das Wirrgelege in 
hydratisiertem Zustand eine geschlossenporige, fas-
rige Gelstruktur bildet.

15.  Wirrgelege nach einem der Ansprüche 1 bis 
14, dadurch gekennzeichnet, dass das Wirrgelege 
zwei oder mehr Faserfraktionen mit unterschiedlicher 
mittlerer Faserdicke umfasst.

16.  Wirrgelege nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Fa-
sern aus Gelatinematerial des Wirrgeleges mit einem 
Rotorspinnverfahren hergestellt sind und mindestens 
ein Teil der Fasern eine verdrillte Struktur aufweist.

17.  Wirrgelege nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gela-
tinematerial eine Gelatine mit 200 Bloom oder mehr 
umfasst.

18.  Wirrgelege nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Wirr-
gelege mindestens einen weiteren Typ Fasern um-
fasst, welche von einem von dem Gelatinematerial 
verschiedenen weiteren Material gebildet sind.

19.  Wirrgelege nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das wieitere Material ausgewählt 
ist aus Chitosan, Karrageenan, Alginat, Pektin, Stär-
ke und Stärkederivate, regenerierte Cellulose, oxi-
dierte Cellulose und Cellulose-Derivate, wie z. B. 
CMC, HPMC, HEC und MC, Gelatine-Derivate, ins-
besondere Gelatineterephthalat, -carbamylat, -succi-
nat, -dodecylsuccinat, -acrylat, sowie Gelatine-Copo-
lymere, wie z. B. Gelatine-Polylactidkonjugat.

20.  Flächenmaterial mit einer oder mehreren La-
gen, wobei mindestens eine der Lagen ein Wirrgele-
ge nach einem der voranstehenden Ansprüche um-
fasst.

21.  Flächenmaterial nach Anspruch 20, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine erste Lage ein Wirrgelege 
Fasern mit einer ersten mittleren Dicke und eine 
zweite Lage ein Wirrgelege Fasern mit einer zweiten 
mittleren Dicke umfasst, wobei die zweite mittlere Di-
cke größer ist als die erste mittlere Dicke.

22.  Flächenmaterial nach Anspruch 20 oder 21, 
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine der 
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Lagen ein Wirrgelege nach Anspruch 15 umfasst.

23.  Flächenmaterial nach einem der Ansprüche 
20 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass es eine sich 
parallel zu dem Faser-Wirrgelege erstreckende 
Membran umfasst.

24.  Flächenmaterial nach Anspruch 23, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Membran eine Träger-
schicht für das Wirrgelege bildet.

25.  Flächenmaterial nach Anspruch 23 oder 24, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Membran eine die 
Proliferation von Zellen hemmende Sperrschicht bil-
det.

26.  Flächenmaterial nach einem der Ansprüche 
20 bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass die Memb-
ran für Zell-Nährstoffe durchlässig ist.

27.  Flächenmaterial nach einem der Ansprüche 
20 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass das Fa-
ser-Wirrgelege mit lebenden Zellen, insbesondere 
Chondrozyten oder Fibroblasten besiedelt ist.

28.  Verwendung eines Wirrgeleges gemäß ei-
nem der Ansprüche 1 bis 19 oder eines Flächenma-
terials nach einem der Ansprüche 20 bis 25 als Zell-
besiedelungsmaterial.

29.  Verwendung eines Wirrgeleges gemäß ei-
nem der Ansprüche 1 bis 19 oder eines Flächenma-
terials nach einem der Ansprüche 20 bis 27 als 
Wundabdeckung.

30.  Verwendung eines Wirrgeleges gemäß ei-
nem der Ansprüche 1 bis 19 oder eines Flächenma-
terials nach einem der Ansprüche 20 bis 27 als medi-
zinisches Implantat.

31.  Verwendung eines Wirrgeleges nach einem 
der Ansprüche 1 bis 19 als Lebensmittelvorprodukt.

32.  Verwendung eines Wirrgeleges nach einem 
der Ansprüche 1 bis 19 oder eines Flächenmaterials 
nach einem der Ansprüche 20 bis 27 bei der Herstel-
lung eines Depotarzneimittels.

33.  Verwendung nach Anspruch 32, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Gelatinematerial einen phar-
mazeutischen Wirkstoff umfasst.

34.  Verwendung eines Wirrgeleges nach einem 
der Ansprüche 1 bis 19 oder eines Flächenmaterials 
nach einem der Ansprüche 20 bis 27 als Träger für ei-
nen pharmazeutischen Wirkstoff.

35.  Verwendung nach Anspruch 34, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der pharmazeutische Wirkstoff 
Thrombin umfasst.

36.  Verwendung nach Anspruch 34 oder 35, da-
durch gekennzeichnet, dass der pharmazeutische 
Wirkstoff Zellwachstumsmodulatoren, insbesondere 
ein Peptidpharmazeutikum, insbesondere BM-P-2, 
BM-P-6, BM-P-7 oder TGF-β, IGF, PDGF oder FGF 
umfasst.

37.  Verfahren zur Herstellung von Faser-Wirrge-
legen nach einem der Ansprüche 1 bis 19, umfas-
send die Schritte  
(a) Bereitstellen einer ein Gelatinematerial umfas-
senden wässrigen Spinnlösung;  
(b) Erwärmen der Spinnlösung auf eine Spinntempe-
ratur; und  
(c) Verarbeiten der erwärmten Spinnlösung in einer 
Spinnvorrichtung mit einem Spinnrotor.

38.  Verfahren nach Anspruch 37, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Spinnlösung einen Anteil an 
Gelatine im Bereich von ca. 10 bis ca. 40 Gew.-% 
umfasst.

39.  Verfahren nach Anspruch 37 oder 38, da-
durch gekennzeichnet, dass die Gelatine eine Gel-
festigkeit von ca. 120 bis ca. 300 Bloom aufweist.

40.  Verfahren nach einem der Ansprüche 37 bis 
39, dadurch gekennzeichnet, dass die Spinnlösung 
auf eine Spinntemperatur im Bereich von ca. 60°C 
oder mehr, insbesondere ca. 80 bis ca. 97°C erwärmt 
wird.

41.  Verfahren nach einem der Ansprüche 37 bis 
40, dadurch gekennzeichnet, dass die Spinnlösung 
vor der Verarbeitung in Schritt (c) entgast wird.

42.  Verfahren nach Anspruch 41, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Entgasen mit Ultraschall er-
folgt.

43.  Verfahren nach einem der Ansprüche 37 bis 
42, dadurch gekennzeichnet, dass die Spinnlösung 
ein Vernetzungsmittel umfasst.

44.  Verfahren nach einem der Ansprüche 37 bis 
43, dadurch gekennzeichnet, dass der Rotor auf ca. 
100 bis ca. 140°C erwärmt wird.

45.  Verfahren nach einem der Ansprüche 37 bis 
44, dadurch gekennzeichnet, dass das Gelatinema-
terial der Fasern des Wirrgeleges vernetzt wird.

46.  Verfahren nach Anspruch 45, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vernetzung enzymatisch, un-
ter Verwendung von Komplexbildnern oder chemisch 
durchgeführt wird.

47.  Verfahren nach Anspruch 46, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vernetzung chemisch mittels 
einem oder mehreren Aldehyden, insbesondere 
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Formaldehyd, durchgeführt wird.

48.  Verfahren nach Anspruch 47, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vernetzung zweistufig durch-
geführt wird.

49.  Verfahren nach einem der Ansprüche 37 bis 
48, dadurch gekennzeichnet, dass ein Spinnrotor 
verwendet wird, welcher Spinnöffnungen unter-
schiedlicher Größe aufweist, sodass Fasern mit un-
terschiedlicher mittlerer Dicke resultieren.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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